
 

 

 

 

 

 

 

 

S t a d t  W i l h e l m s h a v e n  
 

      - Der Oberbürgermeister - Wilhelmshaven, 21.11.2023 

 

 

 

 

 

 

Einladung 

 

 
Gremium 

 

Rat 

 

 

Öffentliche / Nichtöffentliche Sitzung 
Wochentag, Datum 

 

Mittwoch, 29. November 2023 

Beginn 

15:00 Uhr 
danach Nichtöffentlicher Teil 

Ort 

 

Ratssaal 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich lade Sie zu der oben näher bezeichneten Sitzung ein.  
 

Die vorgeschlagenen Beratungspunkte bitte ich der beigefügten Tagesordnung zu 

entnehmen. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

gez. 

 

Feist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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Tagesordnung 

A Öffentlicher Teil 

 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen 

Einladung sowie der Beschlussfähigkeit 

 

 

2 Feststellung der Tagesordnung 

 

 

3 Genehmigung der Protokolle über die öffentlichen Sitzungen des 

Rates sowie der Einwohnerfragestunden vom 11.10. und 

23.10.2023 

 

 

4 Einwohnerfragestunde I 

(Fragen zu Angelegenheiten der Gemeinde gem. § 20 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung des Rates) 

 

 

4.1 Anfrage Frau Stefanie Eilers: Steuereinnahmen Höegh Esperanza 

 

 

5 Aktuelle Stunde 

 

 

6 Bericht über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses 

 

 

7 Bericht des Oberbürgermeisters über wichtige Angelegenheiten 

 

 

8 Vorlagen des Verwaltungsausschusses an den Rat  

(Beigeordneter Block) 

 

 

8.1 Um- und Neubesetzung von Gremien und Ausschüssen (auf 

Antrag von Beig. Heinemann) 

 

 

9 Vorlagen der Fachausschüsse an den Rat 

 

 

9.1 Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen 

(Beigeordneter Heinemann) 

 

 

9.1.1 Jahresabschluss des Eigenbetriebes Grundstücke und Gebäude 

der Stadt Wilhelmshaven (GGS) 2022 sowie die Entlastung der 

Betriebsleitung 

 

300/2023 

9.1.2 Satzung der Stadt Wilhelmshaven über die Erhebung einer 

Zweitwohnungssteuer 

 

305/2023 

9.1.3 Genehmigung des Wirtschaftsplans 2023 EB RNK 

 

335/2023 

9.1.4 TWWP – Sachstand und weiteres Vorgehen 

 

337/2023 
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9.1.5 Herrichtung der Ebertstr. 96 zur Erweiterung der GS Rheinstraße 

mit einer Ganztagsgrundschule durch einen Investor 

 

268/2023 

9.1.6 Ankauf Fläche Ebert-/Virchow-/Rheinstraße („Ehrenwortplatz“) 

 

371/2023 

9.1.7 Wirtschaftsplan GGS 2024 

 

307/2023 

9.1.8 Wirtschaftsplan TBW 2024 

 

308/2023 

9.1.9 Wirtschaftsplan 2024 der Wilhelmshavener Entsorgungszentrum 

und Logistik GmbH (WEL) 

 

296/2023 

9.1.10 Wirtschaftsplan 2024 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

Wilhelmshaven mbH 

 

297/2023 

9.1.11 Wirtschaftsplan 2024 der Volkshochschule und Musikschule 

Wilhelmshaven gGmbH 

 

338/2023 

9.1.12 Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH 

 

290/2023 

9.1.13 Wirtschaftsplan 2024 der Wilhelmshaven Touristik und Freizeit 

GmbH 

 

304/2023 

9.1.14 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 der Stadt 

Wilhelmshaven 

 

341/2023 

9.1.15 Annahme von Zuwendungen im Sinne des § 111 Abs. 7 NKomVG 

durch den Rat 

 

315/2023 

9.2 Ausschuss für Kultur und Wissenschaft (Ratsfrau Weinstock) 

 

 

9.2.1 Abschluss der Kooperationsvereinbarung zur Gründung des 

Notfallverbundes Wilhelmshaven 

 

324/2023 

9.3 Ausschuss für Personal und Gleichstellungsfragen 

(Beigeordneter Bulla) 

 

 

9.3.1 Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis - Kai Konken 

 

321/2023 

9.3.2 Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis - Christian Schmidt 

 

322/2023 

9.3.3 Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis - Sebastian 

Grannemann 

 

323/2023 
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9.4 Ausschuss für Planen und Bauen (Beigeordneter Schön) 

 

 

9.4.1 95. Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans in der 

Fassung der Neubekanntmachung vom 19.11.2022 - 

Bürgerwindpark Klein Westerhausen - Aufstellungsbeschluss 

 

332/2023 

9.4.2 Zustimmung zum Mietspiegel 2023 und Neues Konzept zur 

Angemessenheit der Kosten der Unterkunft für 2024/2025 für die 

Stadt Wilhelmshaven 

 

334/2023 

9.5 Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Brandschutz (Ratsfrau Kloster) 

 

 

9.5.1 Antrag SPD-Fraktion: Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 

Roffhauser Landstr. 

 

600/2023 

9.6 Datenverarbeitungs- und Digitalisierungsausschuss (Ratsherr 

Fischer) 

 

 

9.6.1 Antrag der Gruppe WIN@WBV, Berner, FDP, FW: Prüfauftrag zur 

Einführung einer Ersthelfer App 

 

595/2023 

9.6.2 Antrag Gruppe WIN@WBV, Berner, FDP, FW: Prüfauftrag zur 

Beschaffung eines KI-basierten Chatbot 

 

596/2023 

9.7 Betriebsausschuss Technische Betriebe Wilhelmshaven  

(Ratsherr Moriße) 

 

 

9.7.1 Antrag Gruppe WIN@WBV, Berner, FDP, FW: Einführung 

zusätzlicher Bereiche "Anwohnerparken" 

 

603/2023 

10 Anträge 

 

 

10.1 Initiativantrag des Ortsrates Sengwarden gem. § 94 Abs.3 

NKomVG: Entwicklung der Kommunalen Wärmeplanung für den 

Bereich Sengwarden und Fedderwarden 

 

601/2023 

10.2 Interfraktioneller Antrag Grüne & GfW / WIN@WBV, Berner, FDP, 

FW / CDU: Fortsetzung des Bauvorhabens Klinikum 

 

607/2023 

10.3 Interfraktioneller Antrag Grüne & GfW / WIN@WBV, Berner, FDP, 

FW / CDU: Sicherstellung der Übergabe des Klinikum gGmbH 

 

608/2023 

10.4 Interfraktioneller Antrag Grüne & GfW / WIN@WBV, Berner, FDP, 

FW / Die Bunten: Änderung der Satzung Klinikum Wilhelmshaven 

gGmbH 

 

609/2023 
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11 Einwohnerfragestunde II 

(Fragen zur Tagesordnung der soeben abgehandelten Ratssitzung 

gem. § 20 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Rates) 

 

 

 

 

anschließend 

B Nichtöffentlicher Teil 



 

 

 

 

 

 

 Vorlagen-Nr. 300/2023 
 

 
  

 

 

 

 

Fachbereich: 

Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven Wilhelmshaven, 13.10.2023 

 

 

Beschlussvorlage an den RAT 
 

 

TOP: Jahresabschluss des Eigenbetriebes Grundstücke und Gebäude der 

Stadt Wilhelmshaven (GGS) 2022 sowie die Entlastung der Betriebsleitung 

 

 

 

Beratungsfolge Sitzungstag 

 

Abstimmung 

Betriebsausschuss Eigenbetrieb 

Grundstücke und Gebäude der Stadt 

Wilhelmshaven 

16.11.2023 Ja Nein Enth. 

   

 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, 

Tourismus und Häfen 

 

27.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

 

Verwaltungsausschuss 

 

 

27.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

 

Rat 

 

 

29.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

 

öffentlich  X 

nichtöffentlich  



 

Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Grundstücke und Gebäude der Stadt 

Wilhelmshaven zum 31.12.2022 wird gemäß Abschlussprüfung der Treuhand Weser-

Ems GmbH im Auftrag des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Wilhelmshaven mit 

einem Jahresergebnis von 3.540.274,84 € festgestellt. In diesem Zusammenhang wird 

ebenfalls der Rechenschaftsbericht festgestellt. 

 

Das Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 ist wie folgt zu verwenden: In 2022 sind 

Rahmen der Eigenkapitalverzinsung 1.180.277,09 € an den Haushalt der Stadt 

Wilhelmshaven abzuführen. Der Betrag von 721.966,78 € wird der ordentlichen, der 

Betrag von 1.638.030,97 € der außerordentlichen Rücklage zugeführt. 

 

2. Gemäß § 33 der Niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) wird der 

Betriebsleitung Entlastung erteilt. 

 

 

 

 

 

gez.           gez.    gez. 

 

Burmeister 

Kaufmännische 

Betriebsleiterin 

Sichtvermerk 

Feist 

Oberbürgermeister 

Marušiċ 

Stadtbaurat 

 

 



 

Begründung: 

 
Es wird auf den Jahresabschluss zum 31.12.2022 und den Rechenschaftsbericht für das 

Wirtschaftsjahr 2022 verwiesen (siehe Anlage). Das Jahresergebnis beträgt 3.540.274,84 € 

(Ansatz 2022: 2.040.400 €). 

 

Hiervon entfallen 1.902.243,87 € auf das ordentliche und 1.638.030,97 € auf das 

außerordentliche Ergebnis. 

 

Trotz erheblicher Mehraufwendungen insbesondere im Bereich der Sach- und 

Dienstleistung (+ 1,2 Mio. €) konnte der Plan für das ordentliche Ergebnis auf Grund von 

Mehrerträgen und Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten gering 

übertroffen werden (+ 187.000 €). Neben der vereinbarten Eigenkapitalverzinsung können 

so noch 721.966,78 € der ordentlichen Rücklage zugeführt werden. 

Die Differenz der Planung zum außerordentlichen Ergebnis (+ 1,3 Mio. €) resultiert aus der 

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, die in Vorjahren eingeplant gewesen 

waren.  

 

Die Finanzrechnung weist einen Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit von  

rd. 4,1 Mio. € aus, sodass die angefallene Tilgung abzgl. einer Umschuldung (bereinigtes 

Saldo 5,6 Mio. €) nur zu 73 % gedeckt ist. 
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Betriebsausschusssitzung des Eigenbetriebes 

Grundstücke und Gebäude der Stadt 

Wilhelmshaven

am 16. November 2023



2

Gliederung

Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

Durchführung der Prüfung und Prüfungsgegenstand

Vermögens- und Ertragslage

Prüfungsergebnisse

1

2

3

16.11.2023 
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Die Prüfung
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Durchführung der Prüfung und Prüfungsgegenstand

Durchführung der Prüfung 

• Risikoorientierter Prüfungsansatz

Gegenstand der Prüfung

• Buchführung und Belegwesen

• Jahresabschluss (Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang)

• Rechenschaftsbericht

• Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (§ 53 HGrG)

Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

16.11.2023 
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Vermögens- und 

Ertrags- und Finanzlage
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Vermögenslage

Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

16.11.2023 

       Verände- 
 31.12.2022  31.12.2021  rung 
 TEUR %  TEUR %  TEUR 

VERMÖGEN        

Immaterielles Vermögen 12 0,0  14 0,0  -2 

Sachvermögen 270.104 98,7  260.237 98,4  9.867 

Langfristig gebundenes Vermögen 270.116 98,7  260.251 98,4  9.865 

Forderungen 2.908 1,1  3.086 1,2  -178 

Liquide Mittel 695 0,2  1.131 0,4  -436 

Rechnungsabgrenzungsposten 18 0,0  23 0,0  -5 

Mittel- und kurzfristig gebundenes         
Vermögen 3.621 1,3  4.240 1,6  -619 

 273.737 100,0  264.491 100,0  9.246 
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Vermögenslage

Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

16.11.2023 

       Verände- 
 31.12.2022  31.12.2021  rung 
 TEUR %  TEUR %  TEUR 

KAPITAL        

Reinvermögen 16.500 6,0  16.500 6,2  0 

Rücklagen 44.284 16,2  42.724 16,2  1.560 

Jahresergebnis 3.540 1,3  2.740 1,0  800 

Sonderposten 38.330 14,0  40.147 15,2  -1.817 

Nettoposition 102.654 37,5  102.111 38,6  543 

Kredite für Investitionen 145.954 53,3  134.505 50,9  11.449 

Pensionsrückstellungen 6.212 2,3  6.149 2,3  63 

Langfristige Finanzierung 254.820 93,1  242.765 91,8  12.055 

Liquiditätskredite 7.000 2,6  11.570 4,4  -4.570 

Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten 2.988 1,1  3.202 1,2  -214 

Sonstige Verbindlichkeiten 670 0,2  367 0,1  303 

Rückstellungen 8.252 3,0  6.575 2,5  1.677 

Rechnungsabgrenzungsposten 7 0,0  12 0,0  -5 

Kurzfristige Finanzierung 18.917 6,9  21.726 8,2  -2.809 

 273.737 100,0  264.491 100,0  9.246 
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Vermögenslage

Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

16.11.2023 

Bilanzstruktur 31.12.2022 31.12.2021

TEUR TEUR

Langfristig gebundenes Vermögen 270.116 260.251

Langfristig gebundene Mittel 254.820 242.765

Unterdeckung (-) - 15.296 - 17.486
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Ertragslage

Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

16.11.2023 

Ansätze 2022 Ergebnis 2022 mehr(+)/ weniger(-)

ordentliche Erträge

Auflösungserträge aus Sonderposten 842.500,00 1.366.716,47 524.216,47

öffentlich-rechtliche Entgelte 25.100,00 26.232,95 1.132,95

privatrechtliche Entgelte 26.084.000,00 25.743.629,62 -340.370,38

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.642.900,00 9.397.168,49 754.268,49

aktivierte Eigenleistungen 1.051.200,00 815.915,04 -235.284,96

sonstige ordentliche Erträge 0 24.223,55 24.223,55

= Summe ordentliche Erträge 36.645.700,00 37.373.886,12 728.186,12

ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen 8.190.800,00 7.699.564,96 -491.235,04

Versorgungsaufwendungen 103.800,00 51.439,32 -52.360,68

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.081.900,00 18.272.733,06 1.190.833,06

Abschreibungen 5.036.200,00 5.040.693,10 4.493,10

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.244.400,00 3.172.947,73 -71.452,27

sonstige ordentliche Aufwendungen 1.273.400,00 1.234.264,08 -39.135,92

= Summe ordentliche Aufwendungen 34.930.500,00 35.471.642,25 541.142,25
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Ertragslage

Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

16.11.2023 

Ansätze 2022 Ergebnis 2022 mehr(+)/ weniger(-)

ordentliches Ergebnis 1.715.200,00 1.902.243,87 187.043,87

außerordentliche Erträge 475.800,00 2.817.399,85 2.342.041,86

außerordentliche Aufwendungen 150.600,00 1.179.368,88 1.028.768,88

außerordentliches Ergebnis 325.200,00 1.638.030,97 1.313.272,98

Jahresergebnis 2.040.400,00 3.540.274,84 1.500.316,85
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Finanzlage

Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

16.11.2023 

Ansätze 2022 Ergebnis 2022 mehr(+)/ weniger(-)

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

öffentlich-rechtliche Entgelte 15.100,00 26.232,95 11.132,95

privatrechtliche Entgelte 26.084.000,00 25.666.168,41 -417.831,59

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.694.100,00 9.846.312,64 152.212,64

sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 154.769,04 154.769,04

= Summe der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit
35.793.200,00 35.693.483,04 -99.716,96

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Personalauszahlungen 7.994.800,00 7.596.583,40 -398.216,60

Versorgungsauszahlungen 103.800,00 28.343,30 -75.456,70

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17.081.900,00 18.234.762,74 1.152.862,74

Zinsen und ähnliche Auszahlungen 4.575.300,00 4.393.160,36 -182.139,64

sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.273.400,00 1.304.500,36 31.100,36

= Summe der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit
31.029.200,00 31.557.350,16 528.150,16

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.764.000,00 4.136.132,88 -627.867,12
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Finanzlage

Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

16.11.2023 

Ansätze 2022 Ergebnis 2022 mehr(+)/ weniger(-)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeit 1.882.000,00 -420.988,05 -2.302.988,05

Veräußerung von Sachvermögen 1.443.000,00 5.129.176,59 3.686.176,59

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.325.000,00 4.708.188,54 1.383.188,54

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.043.000,00 6.552,80 -1.036.447,20

Baumaßnahmen 15.828.200,00 14.939.882,85 -888.317,15

Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.776.200,00 1.897.742,22 121.542,22

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.647.400,00 16.844.177,87 -1.803.222,13

Saldo aus Investitionstätigkeit -15.322.400,00 -12.135.989,33 3.186.410,67
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Finanzlage

Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

16.11.2023 

Ansätze 2022 Ergebnis 2022 mehr(+)/ weniger(-)

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.764.000,00 4.136.132,88 -627.867,12

Saldo aus Investitionstätigkeit -15.322.400,00 -12.135.989,33 3.186.410,67

Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -10.558.400,00 -7.999.856,45 2.558.543,55

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 15.322.400,00 23.815.534,39 8.493.134,39

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 5.395.300,00 12.327.379,72 6.932.079,72

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 9.927.100,00 11.488.154,67 1.561.054,67

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -631.300,00 3.488.298,22 4.119.598,22

Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 0 -4.377.288,56 -4.377.288,56

+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 0 1.130.997,27 1.130.997,27

= Endbestand an Zahlungsmitteln -631.300,00 242.006,93 873.306,93
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Finanzlage

Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

16.11.2023 

Ansätze 2022 Ergebnis 2022 mehr(+)/ weniger(-)

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.764.000,00 4.136.132,88 -627.867,12

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

abzgl. Umschuldung
5.395.300,00 5.645.845,33 250.545,33

Defizit der laufenden Finanzierung -631.300,00 -1.509.712,45 -878.412,45
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Prüfungsergebnisse
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Prüfungsergebnisse

• Keine Einwendungen

• Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

• Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss

• Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks

Eigenbetrieb Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven

16.11.2023 



 

 

 

 

 

 

 Vorlagen-Nr. 305/2023 
 

 
  

 

 

 

 

Fachbereich: Fachbereich Finanzen Wilhelmshaven, 19.10.2023 

 

 

Beschlussvorlage an den RAT 
 

 

TOP: Satzung der Stadt Wilhelmshaven über die Erhebung einer 

Zweitwohnungssteuer 

 

 

 

Beratungsfolge Sitzungstag 

 

Abstimmung 

 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, 

Tourismus und Häfen 

 

27.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

Verwaltungsausschuss 

 

27.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

Rat 

 

29.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Wilhelmshaven beschließt die Satzung der Stadt Wilhelmshaven über die 

Erhebung einer Zweitwohnungssteuer zum 1. Januar 2024. 

 

 

 

öffentlich  X 

nichtöffentlich  



 

Müller 

FBL Finanzen 

                      

 

Bruns 

Stadtkämmerer 

 

 

 

 

 

  

Begründung: 
Der Rat der Stadt Wilhelmshaven hat in seiner Sitzung am 10. Mai 2023 die Anhebung des 

Steuersatzes der Zweitwohnungssteuer von 10 auf 20 vom Hundert zum 1. Januar 2024 

beschlossen sowie die Ausweitung der Veranlagung auf Ferienwohnungen ebenfalls ab 

dem 1. Januar 2024. 

 

Da die bisherige Satzung bereits elf Jahre alt ist wurde eine neue Satzung zur Erhebung 

einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Wilhelmshaven erstellt unter Anpassung an die 

geltende Rechtsprechung. 

 

Mit der Erhöhung des Steuersatzes wird der Lenkungszweck verfolgt, einen deutlich 

verstärkten Anreiz zur Anmeldung mit Hauptwohnsitz in Wilhelmshaven zu geben. 

 

Die Ausweitung der Veranlagung auf Ferienwohnungen verfolgt zum einen den Zweck der 

Steuergerechtigkeit des betreffenden Personenkreises und zum anderen den Zweck der 

Generierung zusätzlicher Einnahmen, um zum Beispiel die verstärkte Abnutzung des 

Infrastrukturvermögens und die damit verbundenen Mehrausgaben finanziell abzufedern. 

 

Ein weiterer Lenkungszweck besteht darin, einen Anreiz zu bieten für die Bereitstellung 

von Dauerwohnraum. 

 



Finanzielle Auswirkungen  

□ nein  

 ja  

 

1. Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr veranschlagt: 

□ ja  

 _______ Euro 

_______ / _______ Teilhaushalt / Produkt 

 _______ / _______ Ertrags- / Aufwandskonto 

_______ / _______ Einzahlungs- / Auszahlungskonto 

 

 nein 

über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen 

 _______ Euro 

 _______ / _______ Teilhaushalt / Produkt 

 _______ /_______ Aufwand- / Auszahlungskonto 

 

 gedeckt durch 

 _______ / _______ Mehrerträge / Minderaufwendungen 

 _______ / _______ Teilhaushalt / Produkt 

 _______ / _______ Ertrags- / Aufwandskonto 

 

2. Auswirkungen auf die Folgejahre 

□ nein  

 ja (Darstellung aus dem Investitionsprogramm bzw. Darstellung der mehrjährigen Finanzdaten) 

 2024: Haushaltsansatz 500.000 € (+210.000 € ggü. 2023) 

 2025: Haushaltsansatz 660.200 € (+160.200 € ggü. 2024) 

 2026: Haushaltsansatz 660.200 € 

 2027: Haushaltsansatz 660.200 € 

 

Personelle Auswirkungen 

□ nein  

 ja  

 

1. Stellenplan im laufenden Jahr 

□ Personalaufwendungen / -auszahlungen sind im Budget enthalten 

□ Stelle/n nach A__ bzw. __ TVÖD ist/sind im Stellenplan vorhanden 

 

2. Stellenplan Folgejahre 

 Personalaufwendungen / -auszahlungen sind im Budget enthalten  

 Im Stellenplan benötigte zusätzliche Stelle/n (A8 oder EG9a TVÖD) 

 

Beteiligte Fachbereiche/Betriebe 

 Keine  

 

□ Organisationsziffer oder Kurzbezeichnung  

(wenn Fachbereiche oder Betriebe beteiligt waren) 

□ Stellungnahmen angefügt 

 



Satzung der Stadt Wilhelmshaven über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 

(Zweitwohnungssteuersatzung) vom  

29. November 2023 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-gesetzes 

(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBl. S. 111) in Verbindung mit den §§ 1, 2, 3 und 18 des 

Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017 

(Nds. GVBl., S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. September 2022 

(Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt Wilhelmshaven in seiner Sitzung am 29. November 

2023 die nachfolgende Satzung beschlossen: 
 

 

§ 1 

Steuergegenstand 

Die Stadt Wilhelmshaven erhebt als örtliche Aufwandssteuer im Sinne von Artikel 105 Absatz 2 

a Grundgesetz eine Zweitwohnungssteuer. 
 

 

§ 2 

Begriff der Zweitwohnung 

(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet. 

(2) 1Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, über die jemand neben seiner Hauptwohnung zu 

Zwecken des eigenen persönlichen Lebensbedarfs oder des persönlichen Lebensbedarfs 

seiner Familienangehörigen verfügen kann. 2Dies gilt auch für steuerlich anerkannte 

Wohnungen im eigengenutzten Wohnhaus. 

(3) 1Wohnung im Sinne dieser Satzung ist jeder umschlossene Raum, der von der Ausstattung 

her zumindest zum zeitweisen oder zu bestimmten Jahreszeiten vorgesehenen Wohnen 

oder Schlafen geeignet ist und mindestens über ein Fenster, eine Elektro- oder vergleich-

bare Energieversorgung, eine Trinkwasserversorgung sowie eine Toilette, zumindest in 

vertretbarer Nähe, verfügt. 
2Eine baurechtliche Zulässigkeit ist nicht erforderlich. 

(4) Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass sie 

vorübergehend anders oder nicht genutzt wird.  

(5) Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung auch nicht dadurch, dass ihr 

Inhaber sie zeitanteilig als Kapitalanlage nutzt. 

(6) Keine Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung sind: 

a. Wohnungen, die von freien Trägern der Wohlfahrtspflege aus therapeutischen 

Gründen entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, 

b. Wohnungen, die von Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe entgeltlich 

oder unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden und Erziehungszwecken 

dienen, 

c. 1Wohnungen, die von nicht dauernd getrenntlebenden Verheirateten und 

eingetragenen Lebenspartnerschaften, deren eheliche oder lebenspartner-

schaftliche Hauptwohnung sich außerhalb der Stadt Wilhelmshaven befindet, aus 

beruflichen Gründen, zum Zwecke des Studiums, der Ausbildung oder der Fort- 

und Weiterbildung bewohnt werden und das Erreichen der Arbeits-, Aus-, Fort- 

oder Weiterbildungsstätte nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre. 
2Dies gilt jedoch nicht, wenn die berufliche Tätigkeit, Aus-, Fort- oder Weiterbil-

dungstätigkeit überwiegend von der ehelichen oder lebenspartnerschaftlichen 

Wohnung aus wahrgenommen wird. 
3Ebenso sind Zweitwohnungen im Sinne dieser Satzung auch solche Wohnun-

gen, bei denen eine Besteuerung nicht zu einer Beeinträchtigung des ehelichen 

oder lebenspartnerschaftlichen Zusammenlebens führt, insbesondere weil die 

Wohnung von beiden Ehepartnern oder eingetragenen Lebenspartnern aus den 



oben genannten Gründen gemeinschaftlich neben einer Hauptwohnung bewohnt 

wird. 
 

 

§ 3 

Steuerpflicht 

(1) Steuerpflichtig ist, wer im Stadtgebiet eine Zweitwohnung oder mehrere Wohnungen 

innehat. 

(2) Inhaber einer Zweitwohnung ist auch derjenige, dessen melderechtlichen Verhältnisse die 

Beurteilung der Wohnung als Zweitwohnung bewirken.  

(3) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber/-innen einer Zweitwohnung, so sind sie 

Gesamtschuldner. 
 

 

§ 4 

Beginn und Ende der Steuerpflicht und Steuerschuld 

(1) 1Die Steuerpflicht besteht, solange die Wohnung des Steuerpflichtigen als Zweitwohnung 

zu beurteilen ist. 
2Sie beginnt mit dem Datum des Innehabens der Zweitwohnung und endet mit dem Datum 

der Aufgabe des Innehabens der Zweitwohnung. 

(2) Die Steuerschuld beginnt mit dem ersten des auf die Inbesitznahme der Zweitwohnung 

folgenden Kalendermonats. 

Fällt der Zeitpunkt, mit dem die Beurteilung der Wohnung als Zweitwohnung beginnt, auf 

den ersten eines Monats, beginnt die Steuerschuld an diesem Tag. 

(3) Die Steuerschuld endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Steuerpflichtige die 

Wohnung aufgibt oder aufgegeben hat oder deren Eigenschaft als Zweitwohnung entfällt. 
 

 

§ 5 

Besteuerungszeitraum, Entstehung und Fälligkeit der Steuer 

(1) 1Die Zweitwohnungssteuer ist eine Jahressteuer. 
2Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Beginn die Steuerschuld entsteht. 
3Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, ist Besteuerungszeitraum der 

jeweilige Restteil des Jahres, für den die Steuerschuld mit dem Beginn der Steuerpflicht 

entsteht. 
4In Fällen des Satz 3 ermäßigt sich die Steuerschuld auf den der Dauer der Steuerpflicht 

entsprechenden monatlichen Teilbetrag. 

(2) 1Die Steuer wird in vierteljährlichen Beträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 

November eines jeden Jahres fällig, soweit im Zweitwohnungssteuerbescheid kein späterer 

Fälligkeitstermin bestimmt ist. 
2Nachveranlagte Steuerbeträge sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Zweit-

wohnungssteuerbescheides zu entrichten. 
 

 

§ 6 

Steuermaßstab 

(1) Die Steuer berechnet sich nach dem jährlichen Mietaufwand multipliziert mit dem 

Nutzungsfaktor nach Absatz 5. 

(2) 1Der jährliche Mietaufwand ist die auf Grund des Mietvertrags im Besteuerungszeitraum 

geschuldete Nettokaltmiete. 
2Als im Besteuerungszeitraum geschuldete Nettokaltmiete ist die für den ersten vollen 

Monat geschuldete Nettokaltmiete, multipliziert mit der Zahl der in den Besteuerungs-

zeitraum fallenden Monate, anzusetzen. 
3Als Mietaufwand gelten auch alle anderen Formen eines vertraglich vereinbarten 

Überlassungsentgelts, wie zum Beispiel Pachtzins, Nutzungsentgelt, Erbbauzins oder 

Leibrente. 



(3) Sollte im Mietvertrag zwischen den Parteien eine Miete vereinbart worden sein, in der 

einige oder alle Nebenkosten oder Aufwendungen für die Möblierung des Wohnraumes 

enthalten sind, sind zur Ermittlung der Nettokaltmiete pauschale Kürzungen im 

nachfolgenden Umfang vorzunehmen: 

a. für Teilmöblierung 10 vom Hundert, 

b. für Vollmöblierung 30 vom Hundert, 

c. für eingeschlossene Nebenkosten ohne Heizung 10 vom Hundert und 

d. für eingeschlossene Nebenkosten mit Heizung 20 vom Hundert. 

(4) Anstelle des Betrages nach Absatz 2 gilt als jährliche Nettokaltmiete die ortsübliche 

Vergleichsmiete nach Art, Lage, Größe und Ausstattung der Zweitwohnung in Anlehnung 

an den jeweils aktuellen Mietspiegel für die Stadt Wilhelmshaven für solchen Wohnraum, 

der eigengenutzt, ungenutzt, zum vorübergehenden Gebrauch, unentgeltlich oder unterhalb 

der ortsüblichen Vergleichsmiete überlassen ist. 

(5) Der jährliche Nutzungsfaktor der Zweitwohnung bemisst sich wie folgt: 

Stufe Nutzungsart Faktor 

 
 

1 

Eigennutzungsmöglichkeit, soweit nicht von den Nutzungs-stufen 2 
bis 5 erfasst, insbesondere 

a) im Rahmen eines Dauermietverhältnisses, 
b) bei einer von vornherein durch Vermittlungsvertrag 

begrenzten Eigennutzungsmöglichkeit von mindestens 63 
Tagen oder 

c) bei nachträglich nachgewiesener (Eigen)-Vermietung mit 
weniger als 150 Tagen.  

 
 
 

1,0 

 
 

2 

a) Von vornherein durch Vermittlungsvertrag begrenzte 
Eigennutzungsmöglichkeit von 41 bis 62 Tagen oder 

b) nachträglich nachgewiesene (Eigen)-Vermietung mit mehr als 
149 bis 200 Tagen. 

 
0,8 

 
3 

a) Von vornherein durch Vermittlungsvertrag begrenzte 
Eigennutzungsmöglichkeit von 21 bis 41 Tagen oder 

b) nachträglich nachgewiesene (Eigen)-Vermietung mit mehr als 
200 bis 249 Tagen. 

 
0,6 

 
4 

a) Von vornherein durch Vermittlungsvertrag begrenzte 
Eigennutzungsmöglichkeit von maximal 20 Tagen oder 

b) nachträglich nachgewiesene (Eigen)-Vermietung mit mehr als 
249 Tagen. 

 
0,4 

 
 

5 

Ganzjährig ausgeschlossene Eigennutzung 
a) bei einer ganzjährigen (Dauer)-Vermietung 
b) bei einem Vermittlungsvertrag, der die Eigennutzungs-

möglichkeit ausschließt oder 
c) bei einer nachgewiesenen ganzjährigen (Eigen)-Vermietung 

 
 

0,0 

(6) 1Liegen keine das Veranlagungsjahr betreffenden Vermietungsunterlagen vor, bemisst sich 

der Nutzungsfaktor nach Stufe 1. 
2Der Nutzungsfaktor verringert sich bei vorheriger Vorlage eines Vermittlungsvertrages mit 

einer Vermietungsagentur oder einem Hotelbetrieb und einer von vornherein vertraglich 

begrenzten Eigennutzungsmöglichkeit für den persönlichen Lebensbedarf oder den 

persönlichen Lebensbedarf der Familie zum ersten des folgenden Kalendermonats bezie-

hungsweise beim Nachweis von Vermietungstagen entsprechend der Stufenzuordnung 

nach Absatz 5. 
3Beim Nachweis von Vermietungstagen sind von der/den steuerpflichtigen Person/en im 

Rahmen der persönlichen Steuererklärungspflicht bis zum 31. März des Folgejahres die 

tatsächlichen Vermietungstage durch ein zu führendes Gästeverzeichnis zu belegen. 
 

 

 

§ 7 

Steuersatz 

Der Steuersatz beträgt jährlich 20 vom Hundert des Maßstabes nach § 6. 



§ 8 

Steuerbefreiungen 

Steuerbefreit sind Personen, 

1. die in der Stadt Wilhelmshaven 

a. in der Wohnung ihrer lebenden Eltern, 

b. in der Wohnung eines lebenden Elternteils oder 

c. in der Wohnung eines anderen lebenden Angehörigen im Sinne von § 15 Absatz 

1 Nummer 1 bis 4 Abgabenordnung 

eine Zweitwohnung innehaben und dort nur über ein Zimmer oder eine Schlafstätte 

verfügen, 

2. die als Soldatinnen und Soldaten in Gemeinschaftsunterkünften der Bundeswehr 

wohnen und 

3. die in Räumen zum Zwecke des Strafvollzugs oder Zufluchtswohnungen (zum Beispiel 

Frauenhaus) untergebracht sind.   
 

 

§ 9 

Anzeigepflicht 

(1) Das Innehaben einer Zweitwohnung oder deren Aufgabe ist der Stadt Wilhelmshaven 

innerhalb eines Monats nach diesem Zeitpunkt anzuzeigen und durch geeigneten 

Nachweis zu belegen. 

(2) Wer bei Inkrafttreten dieser Satzung eine Zweitwohnung im Stadtgebiet innehat, hat dies 

der Stadt Wilhelmshaven bis zum 1. April 2024 anzuzeigen. 
 

 

§ 10 

Steuererklärung 

(1) 1Die steuerpflichtige Person hat bei der erstmaligen Meldung einer Zweitwohnung innerhalb 

eines Monats nach Aufforderung eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenen 

Vordruck abzugeben. 
2Danach ist jährlich eine Steuererklärung nach dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck bis 

zum 31. März eines Jahres für das Vorjahr einzureichen. 
3Unbeschadet der sich aus § 9 ergebenden Verpflichtung kann die Stadtverwaltung 

Willhelmshaven jeden zur Abgabe einer Steuererklärung auffordern, der in der Stadt 

Wilhelmshaven, auch ohne mit Nebenwohnung gemeldet zu sein, neben seiner 

Hauptwohnung zu Zwecken des eigenen persönlichen Lebensbedarfs oder des 

persönlichen Lebensbedarfs seiner Familie eine Zweitwohnung innehat. 

(2) Die Angaben sind durch geeignete Nachweise und Unterlagen, insbesondere durch 

Mietverträge und Mietänderungsverträge, die die Nettokaltmiete berühren, nachzuweisen. 

(3) 1Die steuerpflichtige Person ist verpflichtet, der Stadt Wilhelmshaven alle für die Steuerer-

hebung relevanten Tatbestände, wie zum Beispiel Nettokaltmiete, Wohnfläche, Art der 

Nutzung, Baujahr, Ausstattungsmerkmale und so weiter, vollständig und wahrheitsgemäß 

innerhalb eines Monats schriftlich mitzuteilen. 
2Das gleiche gilt, wenn sich die für die Steuererhebung relevanten Tatbestände ändern. 
3Die Mitteilung (Steuererklärung) ist eigenhändig zu unterzeichnen und die gemachten 

Angaben sind durch geeignete Nachweise zu belegen.  

(4) Als inländische Anschrift für die Bekanntgabe des Steuerbescheides gilt grundsätzlich die 

Anschrift der Hauptwohnung, es sei denn, die steuerpflichtige Person gibt in der Steuerer-

klärung eine abweichende inländische Anschrift für die Bekanntgabe an. 

(5) Ist die Nebenwohnung keine Zweitwohnung im Sinne von § 2 dieser Satzung, ist dies von 

der nebenwohnungsinhabenden Person mit der Steuererklärung zu erklären, die hierfür 

maßgeblichen Umstände sind anzugeben und durch geeignete Nachweise zu belegen. 
 

 

 

 

 



§ 11 

Mitwirkungspflichten Dritter 

Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg 

verspricht, sind auch Dritte – andere Personen und Firmen -, wie zum Beispiel Grundstücks-

eigentümer, Wohnungseigentümer, Wohnungsgeber, Verpächter, Vermietungsagenturen oder 

Hotelbetriebe und so weiter auf Anfrage zur Mitteilung über die steuerpflichtige Person und zur 

Mitteilung aller für die Steuererhebung erforderlichen Tatbestände im Sinne von § 11 Nieder-

sächsisches Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit § 93 Abgabenordnung verpflichtet. 
 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

(1) Die Stadt Wilhelmshaven kann zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der 

Zweitwohnungssteuer im Rahmen dieser Satzung die erforderlichen personenbezogenen 

und grundstücksbezogenen Daten gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundversord-

nung (DS-GVO) und dem Niedersächsischen Datenschutzgesetz (NDSG) in Verbindung 

mit den Allgemeinen Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 

der Artikel 12 bis 14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung im Bereich der von dem Fach-

bereich Finanzen der Stadt Wilhelmshaven und des Eigenbetriebes Technische Betriebe 

Wilhelmshaven veranlagten Steuern und Gebühren in den jeweils gültigen Fassungen und 

mit § 11 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) und den dort genannten 

Bestimmungen der Abgabenordnung erheben bei: 

a. Städten und Gemeinden (Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt, Bauamt, 

Kämmerei) 

b. Sozialversicherungsträgern 

c. Finanzamt 

d. Grundbuchamt 

e. Katasteramt 

f. anderen Behörden 

g. Vorbesitzern, Vermietern, Verpächtern, Eigentümern 

h. Stadtwerke 

i. Energieversorgungsunternehmen. 

(2) 1Weitere, bei den in Absatz 1 genannten Datenquellen vorhandenen personen- und 

grundstücksbezogenen Daten dürfen erhoben werden, soweit sie für die Veranlagung zur 

der Steuer nach dieser Satzung erforderlich sind. 
2Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Steuererhebung 

nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. 
3Zur Kontrolle der Verarbeitung sind Benutzerabsicherungen eingerichtet und Zugriffsrechte 

vergeben worden. 
 

 

§ 13 

Datenübermittlung von der Meldebehörde 

(1) 1Die Meldebehörde übermittelt zur Sicherung des gleichmäßigen Vollzugs der Zweitwoh-

nungssteuersatzung bei Einzug einer Person, die sich mit Nebenwohnung in der Stadt 

Wilhelmshaven anmeldet gemäß §§ 34 und 37 Bundesmeldegesetz die in § 3 Absatz 1 

Bundesmeldegesetz aufgeführten Daten. 
2Dies sind insbesondere: 

a. Familienname(n) 

b. frühere Namen 

c. Vorname(n) 

d. Doktorgrad(e) 

e. Geburtsdatum und Geburtsort 

f. Geschlecht 

g. gesetzlicher Vertreter 

h. derzeitige Anschrift(en) 



i. Einzugsdatum, Auszugsdatum 

j. Familienstand 

k. Übermittlungssperre(n) 
3Wird die Hauptwohnung zur Nebenwohnung, gilt dies als Einzug. 

(2) 1Ferner werden insbesondere bei 

a. Auszug 

b. Tod 

c. Namensänderung 

d. nachträglichem Bekanntwerden der Anschrift der Hauptwohnung 

e. Einrichtung einer Übermittlungssperre 

die Veränderungen übermittelt. 
2Wird die Nebenwohnung zur Hauptwohnung, gilt dies als Auszug. 

(3) Eine Datenübermittlung findet auch dann statt, wenn die Anmeldung einer Nebenwohnung 

nachgeholt wird. 
 

 

§ 14 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Absatz 2 Nummer 2 Niedersächsisches 

Kommunalabgabengesetz handelt, wer 

a. entgegen § 9 Absatz 1 das Innehaben einer Zweitwohnung oder deren Aufgabe 

der Stadt Wilhelmshaven nicht oder nicht innerhalb eines Monats anzeigt, 

b. entgegen § 9 Absatz 1 das Innehaben einer Zweitwohnung oder deren Aufgabe 

nicht durch geeignete Nachweise belegt, 

c. entgegen § 9 Absatz 2 das Innehaben einer Zweitwohnung bei Inkrafttreten 

dieser Satzung nicht bis zum 1. April 2024 anzeigt, 

d. entgegen § 10 Absatz 1 die Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem 

Muster nicht oder nicht innerhalb eines Monats nach Aufforderung abgibt, 

e. entgegen § 10 Absatz 2 und 3 die erforderlichen geeigneten Nachweise mit den 

detaillierten steuerrelevanten Angaben nicht einreicht oder auf Anforderung der 

Stadt Wilhelmshaven nicht einreicht, dies gilt auch bei Änderung der steuerrele-

vanten Tatbestände, 

f. entgegen § 10 Absatz 3 die Steuererklärung nicht eigenhändig unterschreibt, 

g. entgegen § 10 Absatz 5 die maßgeblichen Umstände nicht angibt, 

h. entgegen § 10 Absatz 5 die maßgeblichen Umstände nicht durch geeignete 

Nachweise belegt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 18 Absatz 3 Niedersächsisches Kommunalabgaben-

gesetz mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 
 

 

§ 15 

Inkrafttreten 

Die Satzung der Stadt Wilhelmshaven über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer tritt zum 

1. Januar 2024 in Kraft und ersetzt ab diesem Zeitpunkt die Satzung der Stadt Wilhelmshaven 

über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer vom 17. November 2010, zuletzt geändert durch 

Satzung vom 18. Dezember 2019. 
 

 

 

Wilhelmshaven den, 29. November 2023 

Stadt Wilhelmshaven 

 

 

 

Feist 

Oberbürgermeister 



Satzung der Stadt Wilhelmshaven über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 

(Zweitwohnungssteuersatzung) vom  

29. November 2023 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-gesetzes 

(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBl. S. 111) in Verbindung mit den §§ 1, 2, 3 und 18 des 

Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017 

(Nds. GVBl., S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. September 2022 

(Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der Stadt Wilhelmshaven in seiner Sitzung am 29. November 

2023 die nachfolgende Satzung beschlossen: 
 

 

§ 1 

Steuergegenstand 

Die Stadt Wilhelmshaven erhebt als örtliche Aufwandssteuer im Sinne von Artikel 105 Absatz 2 

a Grundgesetz eine Zweitwohnungssteuer. 
 

 

§ 2 

Begriff der Zweitwohnung 

(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet. 

(2) 1Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, über die jemand neben seiner Hauptwohnung zu 

Zwecken des eigenen persönlichen Lebensbedarfs oder des persönlichen Lebensbedarfs 

seiner Familienangehörigen verfügen kann. 2Dies gilt auch für steuerlich anerkannte 

Wohnungen im eigengenutzten Wohnhaus. 

(3) 1Wohnung im Sinne dieser Satzung ist jeder umschlossene Raum, der von der Ausstattung 

her zumindest zum zeitweisen oder zu bestimmten Jahreszeiten vorgesehenen Wohnen 

oder Schlafen geeignet ist und mindestens über ein Fenster, eine Elektro- oder vergleich-

bare Energieversorgung, eine Trinkwasserversorgung sowie eine Toilette, zumindest in 

vertretbarer Nähe, verfügt. 
2Eine baurechtliche Zulässigkeit ist nicht erforderlich. 

(4) Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass sie 

vorübergehend anders oder nicht genutzt wird.  

(5) Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung auch nicht dadurch, dass ihr 

Inhaber sie zeitanteilig als Kapitalanlage nutzt. 

(6) Keine Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung sind: 

a. Wohnungen, die von freien Trägern der Wohlfahrtspflege aus therapeutischen 

Gründen entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, 

b. Wohnungen, die von Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe entgeltlich 

oder unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden und Erziehungszwecken 

dienen, 

c. 1Wohnungen, die von nicht dauernd getrenntlebenden Verheirateten und 

eingetragenen Lebenspartnerschaften, deren eheliche oder lebenspartner-

schaftliche Hauptwohnung sich außerhalb der Stadt Wilhelmshaven befindet, aus 

beruflichen Gründen, zum Zwecke des Studiums, der Ausbildung oder der Fort- 

und Weiterbildung bewohnt werden und das Erreichen der Arbeits-, Aus-, Fort- 

oder Weiterbildungsstätte nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre. 
2Dies gilt jedoch nicht, wenn die berufliche Tätigkeit, Aus-, Fort- oder Weiterbil-

dungstätigkeit überwiegend von der ehelichen oder lebenspartnerschaftlichen 

Wohnung aus wahrgenommen wird. 
3Ebenso sind Zweitwohnungen im Sinne dieser Satzung auch solche Wohnun-

gen, bei denen eine Besteuerung nicht zu einer Beeinträchtigung des ehelichen 

oder lebenspartnerschaftlichen Zusammenlebens führt, insbesondere weil die 

Wohnung von beiden Ehepartnern oder eingetragenen Lebenspartnern aus den 



oben genannten Gründen gemeinschaftlich neben einer Hauptwohnung bewohnt 

wird. 
 

 

§ 3 

Steuerpflicht 

(1) Steuerpflichtig ist, wer im Stadtgebiet eine Zweitwohnung oder mehrere Wohnungen 

innehat. 

(2) Inhaber einer Zweitwohnung ist auch derjenige, dessen melderechtlichen Verhältnisse die 

Beurteilung der Wohnung als Zweitwohnung bewirken.  

(3) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber/-innen einer Zweitwohnung, so sind sie 

Gesamtschuldner. 
 

 

§ 4 

Beginn und Ende der Steuerpflicht und Steuerschuld 

(1) 1Die Steuerpflicht besteht, solange die Wohnung des Steuerpflichtigen als Zweitwohnung 

zu beurteilen ist. 
2Sie beginnt mit dem Datum des Innehabens der Zweitwohnung und endet mit dem Datum 

der Aufgabe des Innehabens der Zweitwohnung. 

(2) Die Steuerschuld beginnt mit dem ersten des auf die Inbesitznahme der Zweitwohnung 

folgenden Kalendermonats. 

Fällt der Zeitpunkt, mit dem die Beurteilung der Wohnung als Zweitwohnung beginnt, auf 

den ersten eines Monats, beginnt die Steuerschuld an diesem Tag. 

(3) Die Steuerschuld endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Steuerpflichtige die 

Wohnung aufgibt oder aufgegeben hat oder deren Eigenschaft als Zweitwohnung entfällt. 
 

 

§ 5 

Besteuerungszeitraum, Entstehung und Fälligkeit der Steuer 

(1) 1Die Zweitwohnungssteuer ist eine Jahressteuer. 
2Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Beginn die Steuerschuld entsteht. 
3Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, ist Besteuerungszeitraum der 

jeweilige Restteil des Jahres, für den die Steuerschuld mit dem Beginn der Steuerpflicht 

entsteht. 
4In Fällen des Satz 3 ermäßigt sich die Steuerschuld auf den der Dauer der Steuerpflicht 

entsprechenden monatlichen Teilbetrag. 

(2) 1Die Steuer wird in vierteljährlichen Beträgen zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 

November eines jeden Jahres fällig, soweit im Zweitwohnungssteuerbescheid kein späterer 

Fälligkeitstermin bestimmt ist. 
2Nachveranlagte Steuerbeträge sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Zweit-

wohnungssteuerbescheides zu entrichten. 
 

 

§ 6 

Steuermaßstab 

(1) Die Steuer berechnet sich nach dem jährlichen Mietaufwand multipliziert mit dem 

Nutzungsfaktor nach Absatz 5. 

(2) 1Der jährliche Mietaufwand ist die auf Grund des Mietvertrags im Besteuerungszeitraum 

geschuldete Nettokaltmiete. 
2Als im Besteuerungszeitraum geschuldete Nettokaltmiete ist die für den ersten vollen 

Monat geschuldete Nettokaltmiete, multipliziert mit der Zahl der in den Besteuerungs-

zeitraum fallenden Monate, anzusetzen. 
3Als Mietaufwand gelten auch alle anderen Formen eines vertraglich vereinbarten 

Überlassungsentgelts, wie zum Beispiel Pachtzins, Nutzungsentgelt, Erbbauzins oder 

Leibrente. 



(3) Sollte im Mietvertrag zwischen den Parteien eine Miete vereinbart worden sein, in der 

einige oder alle Nebenkosten oder Aufwendungen für die Möblierung des Wohnraumes 

enthalten sind, sind zur Ermittlung der Nettokaltmiete pauschale Kürzungen im 

nachfolgenden Umfang vorzunehmen: 

a. für Teilmöblierung 10 vom Hundert, 

b. für Vollmöblierung 30 vom Hundert, 

c. für eingeschlossene Nebenkosten ohne Heizung 10 vom Hundert und 

d. für eingeschlossene Nebenkosten mit Heizung 20 vom Hundert. 

(4) Anstelle des Betrages nach Absatz 2 gilt als jährliche Nettokaltmiete die ortsübliche 

Vergleichsmiete nach Art, Lage, Größe und Ausstattung der Zweitwohnung in Anlehnung 

an den jeweils aktuellen Mietspiegel für die Stadt Wilhelmshaven für solchen Wohnraum, 

der eigengenutzt, ungenutzt, zum vorübergehenden Gebrauch, unentgeltlich oder unterhalb 

der ortsüblichen Vergleichsmiete überlassen ist. 

(5) Der jährliche Nutzungsfaktor der Zweitwohnung bemisst sich wie folgt: 

Stufe Nutzungsart Faktor 

 
 

1 

Eigennutzungsmöglichkeit, soweit nicht von den Nutzungs-stufen 2 
bis 5 erfasst, insbesondere 

a) im Rahmen eines Dauermietverhältnisses, 
b) bei einer von vornherein durch Vermittlungsvertrag 

begrenzten Eigennutzungsmöglichkeit von mindestens 63 
Tagen oder 

c) bei nachträglich nachgewiesener (Eigen)-Vermietung mit 
weniger als 150 Tagen.  

 
 
 

1,0 

 
 

2 

a) Von vornherein durch Vermittlungsvertrag begrenzte 
Eigennutzungsmöglichkeit von 41 bis 62 Tagen oder 

b) nachträglich nachgewiesene (Eigen)-Vermietung mit mehr als 
149 bis 200 Tagen. 

 
0,8 

 
3 

a) Von vornherein durch Vermittlungsvertrag begrenzte 
Eigennutzungsmöglichkeit von 21 bis 41 Tagen oder 

b) nachträglich nachgewiesene (Eigen)-Vermietung mit mehr als 
200 bis 249 Tagen. 

 
0,6 

 
4 

a) Von vornherein durch Vermittlungsvertrag begrenzte 
Eigennutzungsmöglichkeit von maximal 20 Tagen oder 

b) nachträglich nachgewiesene (Eigen)-Vermietung mit mehr als 
249 Tagen. 

 
0,4 

 
 

5 

Ganzjährig ausgeschlossene Eigennutzung 
a) bei einer ganzjährigen (Dauer)-Vermietung 
b) bei einem Vermittlungsvertrag, der die Eigennutzungs-

möglichkeit ausschließt oder 
c) bei einer nachgewiesenen ganzjährigen (Eigen)-Vermietung 

 
 

0,0 

(6) 1Liegen keine das Veranlagungsjahr betreffenden Vermietungsunterlagen vor, bemisst sich 

der Nutzungsfaktor nach Stufe 1. 
2Der Nutzungsfaktor verringert sich bei vorheriger Vorlage eines Vermittlungsvertrages mit 

einer Vermietungsagentur oder einem Hotelbetrieb und einer von vornherein vertraglich 

begrenzten Eigennutzungsmöglichkeit für den persönlichen Lebensbedarf oder den 

persönlichen Lebensbedarf der Familie zum ersten des folgenden Kalendermonats bezie-

hungsweise beim Nachweis von Vermietungstagen entsprechend der Stufenzuordnung 

nach Absatz 5. 
3Beim Nachweis von Vermietungstagen sind von der/den steuerpflichtigen Person/en im 

Rahmen der persönlichen Steuererklärungspflicht bis zum 31. März des Folgejahres die 

tatsächlichen Vermietungstage durch ein zu führendes Gästeverzeichnis zu belegen. 
 

 

 

§ 7 

Steuersatz 

Der Steuersatz beträgt jährlich 20 vom Hundert des Maßstabes nach § 6. 



§ 8 

Steuerbefreiungen 

Steuerbefreit sind Personen, 

1. die in der Stadt Wilhelmshaven 

a. in der Wohnung ihrer lebenden Eltern, 

b. in der Wohnung eines lebenden Elternteils oder 

c. in der Wohnung eines anderen lebenden Angehörigen im Sinne von § 15 Absatz 

1 Nummer 1 bis 4 Abgabenordnung 

eine Zweitwohnung innehaben und dort nur über ein Zimmer oder eine Schlafstätte 

verfügen, 

2. die als Soldatinnen und Soldaten in Gemeinschaftsunterkünften der Bundeswehr 

wohnen und 

3. die in Räumen zum Zwecke des Strafvollzugs oder Zufluchtswohnungen (zum Beispiel 

Frauenhaus) untergebracht sind.   
 

 

§ 9 

Anzeigepflicht 

(1) Das Innehaben einer Zweitwohnung oder deren Aufgabe ist der Stadt Wilhelmshaven 

innerhalb eines Monats nach diesem Zeitpunkt anzuzeigen und durch geeigneten 

Nachweis zu belegen. 

(2) Wer bei Inkrafttreten dieser Satzung eine Zweitwohnung im Stadtgebiet innehat, hat dies 

der Stadt Wilhelmshaven bis zum 1. April 2024 anzuzeigen. 
 

 

§ 10 

Steuererklärung 

(1) 1Die steuerpflichtige Person hat bei der erstmaligen Meldung einer Zweitwohnung innerhalb 

eines Monats nach Aufforderung eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenen 

Vordruck abzugeben. 
2Danach ist jährlich eine Steuererklärung nach dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck bis 

zum 31. März eines Jahres für das Vorjahr einzureichen. 
3Unbeschadet der sich aus § 9 ergebenden Verpflichtung kann die Stadtverwaltung 

Willhelmshaven jeden zur Abgabe einer Steuererklärung auffordern, der in der Stadt 

Wilhelmshaven, auch ohne mit Nebenwohnung gemeldet zu sein, neben seiner 

Hauptwohnung zu Zwecken des eigenen persönlichen Lebensbedarfs oder des 

persönlichen Lebensbedarfs seiner Familie eine Zweitwohnung innehat. 

(2) Die Angaben sind durch geeignete Nachweise und Unterlagen, insbesondere durch 

Mietverträge und Mietänderungsverträge, die die Nettokaltmiete berühren, nachzuweisen. 

(3) 1Die steuerpflichtige Person ist verpflichtet, der Stadt Wilhelmshaven alle für die Steuerer-

hebung relevanten Tatbestände, wie zum Beispiel Nettokaltmiete, Wohnfläche, Art der 

Nutzung, Baujahr, Ausstattungsmerkmale und so weiter, vollständig und wahrheitsgemäß 

innerhalb eines Monats schriftlich mitzuteilen. 
2Das gleiche gilt, wenn sich die für die Steuererhebung relevanten Tatbestände ändern. 
3Die Mitteilung (Steuererklärung) ist eigenhändig zu unterzeichnen und die gemachten 

Angaben sind durch geeignete Nachweise zu belegen.  

(4) Als inländische Anschrift für die Bekanntgabe des Steuerbescheides gilt grundsätzlich die 

Anschrift der Hauptwohnung, es sei denn, die steuerpflichtige Person gibt in der Steuerer-

klärung eine abweichende inländische Anschrift für die Bekanntgabe an. 

(5) Ist die Nebenwohnung keine Zweitwohnung im Sinne von § 2 dieser Satzung, ist dies von 

der nebenwohnungsinhabenden Person mit der Steuererklärung zu erklären, die hierfür 

maßgeblichen Umstände sind anzugeben und durch geeignete Nachweise zu belegen. 
 

 

 

 

 



§ 11 

Mitwirkungspflichten Dritter 

Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg 

verspricht, sind auch Dritte – andere Personen und Firmen -, wie zum Beispiel Grundstücks-

eigentümer, Wohnungseigentümer, Wohnungsgeber, Verpächter, Vermietungsagenturen oder 

Hotelbetriebe und so weiter auf Anfrage zur Mitteilung über die steuerpflichtige Person und zur 

Mitteilung aller für die Steuererhebung erforderlichen Tatbestände im Sinne von § 11 Nieder-

sächsisches Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit § 93 Abgabenordnung verpflichtet. 
 

 

§ 12 

Datenverarbeitung 

(1) Die Stadt Wilhelmshaven kann zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der 

Zweitwohnungssteuer im Rahmen dieser Satzung die erforderlichen personenbezogenen 

und grundstücksbezogenen Daten gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundversord-

nung (DS-GVO) und dem Niedersächsischen Datenschutzgesetz (NDSG) in Verbindung 

mit den Allgemeinen Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 

der Artikel 12 bis 14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung im Bereich der von dem Fach-

bereich Finanzen der Stadt Wilhelmshaven und des Eigenbetriebes Technische Betriebe 

Wilhelmshaven veranlagten Steuern und Gebühren in den jeweils gültigen Fassungen und 

mit § 11 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) und den dort genannten 

Bestimmungen der Abgabenordnung erheben bei: 

a. Städten und Gemeinden (Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt, Bauamt, 

Kämmerei) 

b. Sozialversicherungsträgern 

c. Finanzamt 

d. Grundbuchamt 

e. Katasteramt 

f. anderen Behörden 

g. Vorbesitzern, Vermietern, Verpächtern, Eigentümern 

h. Stadtwerke 

i. Energieversorgungsunternehmen. 

(2) 1Weitere, bei den in Absatz 1 genannten Datenquellen vorhandenen personen- und 

grundstücksbezogenen Daten dürfen erhoben werden, soweit sie für die Veranlagung zur 

der Steuer nach dieser Satzung erforderlich sind. 
2Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Steuererhebung 

nach dieser Satzung weiterverarbeitet werden. 
3Zur Kontrolle der Verarbeitung sind Benutzerabsicherungen eingerichtet und Zugriffsrechte 

vergeben worden. 
 

 

§ 13 

Datenübermittlung von der Meldebehörde 

(1) 1Die Meldebehörde übermittelt zur Sicherung des gleichmäßigen Vollzugs der Zweitwoh-

nungssteuersatzung bei Einzug einer Person, die sich mit Nebenwohnung in der Stadt 

Wilhelmshaven anmeldet gemäß §§ 34 und 37 Bundesmeldegesetz die in § 3 Absatz 1 

Bundesmeldegesetz aufgeführten Daten. 
2Dies sind insbesondere: 

a. Familienname(n) 

b. frühere Namen 

c. Vorname(n) 

d. Doktorgrad(e) 

e. Geburtsdatum und Geburtsort 

f. Geschlecht 

g. gesetzlicher Vertreter 

h. derzeitige Anschrift(en) 



i. Einzugsdatum, Auszugsdatum 

j. Familienstand 

k. Übermittlungssperre(n) 
3Wird die Hauptwohnung zur Nebenwohnung, gilt dies als Einzug. 

(2) 1Ferner werden insbesondere bei 

a. Auszug 

b. Tod 

c. Namensänderung 

d. nachträglichem Bekanntwerden der Anschrift der Hauptwohnung 

e. Einrichtung einer Übermittlungssperre 

die Veränderungen übermittelt. 
2Wird die Nebenwohnung zur Hauptwohnung, gilt dies als Auszug. 

(3) Eine Datenübermittlung findet auch dann statt, wenn die Anmeldung einer Nebenwohnung 

nachgeholt wird. 
 

 

§ 14 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Absatz 2 Nummer 2 Niedersächsisches 

Kommunalabgabengesetz handelt, wer 

a. entgegen § 9 Absatz 1 das Innehaben einer Zweitwohnung oder deren Aufgabe 

der Stadt Wilhelmshaven nicht oder nicht innerhalb eines Monats anzeigt, 

b. entgegen § 9 Absatz 1 das Innehaben einer Zweitwohnung oder deren Aufgabe 

nicht durch geeignete Nachweise belegt, 

c. entgegen § 9 Absatz 2 das Innehaben einer Zweitwohnung bei Inkrafttreten 

dieser Satzung nicht bis zum 1. April 2024 anzeigt, 

d. entgegen § 10 Absatz 1 die Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem 

Muster nicht oder nicht innerhalb eines Monats nach Aufforderung abgibt, 

e. entgegen § 10 Absatz 2 und 3 die erforderlichen geeigneten Nachweise mit den 

detaillierten steuerrelevanten Angaben nicht einreicht oder auf Anforderung der 

Stadt Wilhelmshaven nicht einreicht, dies gilt auch bei Änderung der steuerrele-

vanten Tatbestände, 

f. entgegen § 10 Absatz 3 die Steuererklärung nicht eigenhändig unterschreibt, 

g. entgegen § 10 Absatz 5 die maßgeblichen Umstände nicht angibt, 

h. entgegen § 10 Absatz 5 die maßgeblichen Umstände nicht durch geeignete 

Nachweise belegt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 18 Absatz 3 Niedersächsisches Kommunalabgaben-

gesetz mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 
 

 

§ 15 

Inkrafttreten 

Die Satzung der Stadt Wilhelmshaven über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer tritt zum 

1. Januar 2024 in Kraft und ersetzt ab diesem Zeitpunkt die Satzung der Stadt Wilhelmshaven 

über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer vom 17. November 2010, zuletzt geändert durch 

Satzung vom 18. Dezember 2019. 
 

 

 

Wilhelmshaven den, 29. November 2023 

Stadt Wilhelmshaven 

 

 

 

Feist 

Oberbürgermeister 



 

 

 

 

 Vorlagen-Nr. 335/2023 
 
  

 

 

Fachbereich: Eigenbetrieb Reinhard-Nieter-Krankenhaus Wilhelmshaven, 03.11.2023 

 

Beschlussvorlage an den RAT 
 

TOP: Genehmigung des Wirtschaftsplans 2023 EB RNK 

 

 

Beratungsfolge Sitzungstag 

 

Abstimmung 

 

Betriebsausschuss Krankenhaus 

 

22.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, 

Tourismus und Häfen 

 

27.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

Verwaltungsausschuss 

 

27.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

Rat 

 

29.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

Beschlussvorschlag: 
 

 Der beiliegende Wirtschaftsplan des RNK – Eigenbetriebes 2023 wird beschlossen. 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für 2023 auf 0 € festgesetzt. 

 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite für das Wirtschaftsjahr 2023 zur 

rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8 

Mio. € festgesetzt.  

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 0 € festgesetzt. 

 

gez.      gez.     gez. 

 

Dr. Korte 

Betriebsleiterin 
                 Sichtvermerk 

                    OB Feist 

In Vertretung 

Marušić 

Stadtbaurat 

öffentlich  X 

nichtöffentlich  



 

 

Begründung: 

 
 Anlage: Wirtschaftsplan bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Erläuterungen. 
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Reinhard-Nieter-Krankenhaus Eigenbetrieb

Wirtschaftsplan 2023

 vorl. IST Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan

2022 2022 2023 2024 2025 2026

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

 1. Umsatzerlöse Mitarbeitergestellung 23.736.958 24.332.747 22.227.791 21.538.729 20.871.028 20.224.026

 2. Umsatzerlöse Mieteinnahmen 1.150.964 1.317.285 1.106.186 1.128.309 1.128.309 1.128.309

 3. Umsatzerlöse Sonstige 93.276 73.733 94.873 19.246 19.246 19.246

        davon Verw.Kostenumlage 73.504 66.389 73.504 0 0 0

        davon Ertrag Strom Photovotaik 18.496 6.487 20.093 18.000 18.000 18.000

        davon Erbbauzins 1.276 857 1.276 1.246 1.246 1.246

 Erlöse aus originärem Geschäft 24.981.198 25.723.766 23.428.851 22.705.530 22.037.829 21.390.827

 4. Sonstige betriebliche Erträge 1.081.581 160.762 379.783 50.000 50.000 50.000

        davon Zuschuss Stadt WHV 0 0 0 0 0 0

 Zwischensumme Erlöse 26.062.779 25.884.527 23.808.634 22.755.530 22.087.829 21.440.827

 5. Personalaufwand -24.145.248 -24.974.169 -22.550.159 -21.851.040 -21.173.658 -20.517.274

 Zwischenergebnis 1.917.531 910.358 1.258.475 904.490 914.171 923.553

 6. Auflösung Sonderposten für Investitionen 872.942 1.380.426 567.503 619.701 603.650 557.605

 7. Abschreibungen auf Sachanlagen -1.603.024 -2.085.994 -1.287.488 -1.126.730 -1.097.546 -1.013.828

 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.360.876 -489.928 -454.513 -331.161 -293.640 -297.370

 Zwischenergebnis / Betriebsergebnis -173.427 -285.138 83.976 66.300 126.635 169.960

 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 276.462 373.553 319.337 231.872 229.553 1.303.261

 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -551.051 -449.777 -581.241 -575.428 -569.674 -1.645.676

 Finanzergebnis -274.589 -76.225 -261.904 -343.556 -340.121 -342.415

 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -448.016 -361.363 -177.928 -277.256 -213.486 -172.455 

 12. Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

 13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

 14. Steuern -11.239 -8.000 -15.089 -13.000 -13.000 -13.000

 15. Jahresüberschuss / -fehlbetrag -459.255 -369.363 -193.017 -290.256 -226.486 -185.455 
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 Erläuterung des Wirtschaftsplanes 2023  

 

Das Reinhard-Nieter-Krankenhaus – Städtische Kliniken und soziale Versorgungseinrichtungen der 

Stadt Wilhelmshaven – Eigenbetrieb der Stadt Wilhelmshaven (nachfolgend RNK - Eigenbetrieb) wird 

als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesonderte Einrichtung ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Stadt Wilhelmshaven auf der Grundlage der gesetzlichen 

Vorschriften und der Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.  

Die Satzung des RNK - Eigenbetriebes wurde zuletzt am 24.11.2021 geändert.  

Der RNK - Eigenbetrieb hält Grundstücke und Gebäude, die der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH auf 

Basis von Mietverträgen zur Verfügung gestellt werden.  

Im Eigentum des RNK - Eigenbetriebes befinden sich 14 Praxiseinheiten des „Facharztzentrums am 

Meer“. Darüber hinaus werden der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH (KW gGmbH), Wilhelmshaven, 

Beschäftigte (beim RNK – Eigenbetrieb angestellte Mitarbeiter) im Rahmen von 

Personalgestellungsverträgen gestellt.  

Umsatzerlöse Mitarbeitergestellung  

Die Position der Umsatzerlöse Mitarbeitergestellung sowie die Position Personalaufwand stehen 

zueinander in Abhängigkeit. Das an die KW gGmbH gestellte Personal wird nahezu vollständig von 

der KW gGmbH refinanziert.  Die Umsatzerlöse aus der Mitarbeitergestellung reduzieren sich, da 

Personaleinstellungen in der Klinikum Wilhelmshaven gGmbH erfolgen. Entsprechend verringern sich 

die damit verbundenen Personalkosten. 

Umsatzerlöse Mieteinnahmen  

Die Mieteinnahmen beziehen sich auf die Vermietung des Krankenhausgebäudes an die Klinikum 

Wilhelmshaven gGmbH, sowie auf die Vermietung an von 14 Praxiseinheiten des „ Facharztzentrums 

am Meer“.  Da es sich um langfristige Vermietungen handelt, bleiben die Einnahmen hier stabil. 

Sonstige betriebliche Erträge  

Für das Jahr 2023 sind 80.000 € für die Erstattung der Beamtenkrankenkasse für Beihilfe sowie 

185.000,00 € für periodenfremde Erträge eingestellt. Weitere 114.000,00 € betreffen sonstige 

Erträge. 

Personalaufwand   

Für den ärztlichen Dienst ist gemäß Tarifvertrag zwischen VKA und dem Marburger Bund ab 

01.10.2021 eine Tarifsteigerung in Höhe von 2,0 % eingestellt. Mit Wirkung zum 01.04.2022 erhalten 

die gemäß TVöD vergüteten Beschäftigten eine Entgelterhöhung um durchschnittlich 1,8 %. Bei der 

Planung für das Jahr 2023 wird davon ausgegangen, dass  eine weitere Erhöhung in Höhe von 2,5% 

zwischen den Tarifparteien vereinbart wird.  

 



4 
 

Abschreibungen auf Sachanlagen  

In 2023 reduzieren sich die ergebniswirksamen Abschreibungen, da Anlagegüter voll abgeschrieben 

sind.   

Sonstige betriebliche Aufwendungen  

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen  die Positionen 

Aufwendungen für Versicherungen mit etwa 130.000 €, Abgaben, Abschluss- und Prüfungskosten 

sowie Rechts- und Beratungskosten mit zusammen ca. 68.000 €. Weitere Aufwendungen ergeben 

sich aus dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) für die Aufzinsung der Altersteilzeit (ATZ), 

welches am 29.09.2009 in Kraft getreten ist (ca. 42.000 €) sowie auf  die Verwaltungsgebühr  die  an 

die Firma IMMO-Konzept für die Verwaltung des Facharztzentrums am Meer gezahlt wird (202.000€).  
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 Die voraussichtliche Veränderung des Finanzmittelfonds aufgrund der finanzwirtschaftlichen Vorgänge ist der folgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen.

2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

IST Plan  IST vorl. IST vorl. IST Plan Plan Plan Plan
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

 Jahresergebnis -696 -748 -7.538 -468 -459 -193 -290 -226 -185 

 Ergebniswirksame Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 737 735 7.775 1.615 1.603 1.287 1.126 1.097 1.013 

 Zunahme/Abnahme (-) von Rückstellungen 688 140 3.150 -213 -194 -185 -170 -160 -140 

 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (-) 0 0 -1.302 -952 -1.010 -567 -619 -603 -557 

 Zunahme/Abnahme Passiva/Aktiva, sofern nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit -1.977 0 -2.627 -7.507 809 1.300 1.100 1.000 900 

 Verluste/Gewinne (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen

 Zinsaufwendungen/Zinserträge (-) -19 -43 196 198 185 198 264 254 245 

 Aufwendungen/Erträge (-) aus außerordentlichen Posten

 = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -1.267 84 -346 -7.327 934 1.840 1.411 1.362 1.276 

 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens

 Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen -267 -150 

 Einzahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen 648 446 446 457 467 478 490 501 513 

 Einzahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen Neubau 496 376 425 428 433 437 440 444 

 Auszahlung aus der Gewährung von Gesellschafterdarlehen

 Auszahlung aus der Gewährung von Gesellschafterdarlehen Neubau -7.500 -3.008 -1.211 

 Auszahlung aus Kapitalzuführung von Beteiligung -18.675 

 Erhaltene Zinsen 241 229 229 218 208 197 185 174 162 

 Erhaltene Zinsen Neubau 0 147 70 72 69 65 61 57 52 

 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit 622 -6.332 -1.887 -39 1.172 -17.502 1.173 1.172 1.171 

 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen durch Gesellschafter 13.975 

 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme des Liquiditätsverbundes mit dem Gesellschafter 1.700 4.300 4.700 3.100 0 

 Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten 3.073 150 4.700 

 Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten Neubau 7.500 3.800 4.400 

 Auszahlungen (-) aus der Rückführung an den Liquiditätsverbund mit dem Gesellschafter -4.000 -1.800 

 Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten -3.941 -548 -690 -728 -766 -847 -937 -957 -977 

 Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten Neubau -496 -376 -529 -642 -648 -653 -657 -662 

 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen durch Gesellschafter

 Einzahlungen aus erhaltenen Fördermitteln nach KHG und sonst. Investitionszuwendungen

 Gezahlte Zinsen -222 -186 -425 -403 -372 -375 -430 -410 -390 

 Gezahlte Zinsen Neubau 0 -147 -70 -85 -90 -85 -80 -75 -69 

 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 610 6.273 2.539 7.355 -570 16.720 -2.100 -2.099 -2.098 

 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -35 25 306 -11 1.536 1.058 484 435 349 

 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 38 152 3 309 298 1.834 2.892 3.376 3.811 

 Finanzmittelfonds am Ende der Periode 3 177 309 298 1.834 2.892 3.376 3.811 4.160 

 Hinweis:

 In der Kapitalflussrechnung wurden in den jeweiligen Postionen "Neubau" die Darlehen, die für die Vorabmaßnahmen des Neubaus im Zusammenhang stehen, berücksichtigt. 

 Nach jetzigem Kenntnisstand, wird der Neubau mindestens 1,5 Jahre ruhen. Der Neubau wird demnach erst im März/ April 2025 fortgeführt. Daraus ist zu schließen, dass die Fertigstellung nicht vor dem Jahr 2028

 erfolgen wird. Die Fördermittel in Höhe von 99 Mio. € werden voraussichtlich bis zum Jahr 2027 ausreichen. Erst dann muss die Stadt Wilhelmshaven bzw. der Eigenbetrieb die Finanzierung übernehmen.

 Kapitalflussrechnung des Reinhard-Nieter-Krankenhaus Eigenbetrieb

Kreditaufnahme erfolgt aus den

bestehenden Kreditermächtigungen 2021 und 

2022



 

 

 

 

 

 

 Vorlagen-Nr. 337/2023 
 

 
  

 

 

 

 

Fachbereich: 

Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven Wilhelmshaven, 03.11.2023 

 

 

Beschlussvorlage an den RAT 
 

 

TOP: TWWP – Sachstand und weiteres Vorgehen 

 

 

 

Beratungsfolge Sitzungstag 

 

Abstimmung 

Betriebsausschuss Eigenbetrieb 

Grundstücke und Gebäude der Stadt 

Wilhelmshaven 

16.11.2023 Ja Nein Enth. 

   

 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, 

Tourismus und Häfen 

 

27.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

 

Verwaltungsausschuss 

 

 

27.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

 

Rat 

 

 

29.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

 

öffentlich  X 

nichtöffentlich  



 

Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Rat der Stadt Wilhelmshaven nimmt den in der Beschlussvorlage 337/2023 

dargestellten Sachstand des Projektes TWWP zur Kenntnis.  

 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, das Projekt TWWP mit der Vorzugsvariante 

Wettbewerbsentwurf (ohne Reduzierung einer Etage) mit Drittem Mieter 

            fort- und umzusetzen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:  

 

a. das Vorliegen der schriftlichen Fördermittelbescheide bzw. –zusagen für die 

Fördermittel Bund 

b. das Vorliegen verbindlicher Vorverträge der Mieter Nationalparkverwaltung 

Niedersächsisches Wattenmeer (NLPV), Common Wadden Sea Secretary (CWWS) 

und eines Dritten Mieters für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren 

c. eine Anpassung der Planung für die Außenanlagen auf einen Gesamtkostenrahmen 

(inklusive Nebenkosten) von 2,5 Mio. Euro 

 

3. Die Wirtschaftspläne 2024 von GGS und TBW werden in Bezug auf die neuen 

Gesamtkosten angepasst (TWWP und Bootshaus mit 26,94 Mio. Euro, Außenanlagen 

mit 2,5 Mio. Euro). 

 

 

 

 

 

 

 

Menke 

Technischer 

Betriebsleiter 

Sichtvermerk 

Feist 

Oberbürgermeister 

Marušiċ 

Stadtbaurat 

 

 



Begründung: 

 
Im Mai 2022 wurden in der Beschlussvorlage 138/2022 die damalig bekannte 

Kostensituation des Projektes TWWP und Einsparpotentiale hierzu dargestellt. Unter 

Berücksichtigung der Einsparpotentiale ergab sich eine Bruttosumme von 19,97 Mio. Euro 

für die Kostengruppen 300, 400 und 700 des Projektes. Es wurde beschlossen, die Planung 

wiederaufzunehmen. 

 

Es waren damalig Gesamtkosten in Höhe von 24,63 Mio. Euro festzustellen. Hierin 

enthalten sind 0,6 Mio. Euro Baukosten für das Bootshaus und Baukosten von 4,06 Mio. 

Euro für die Außenanlagen (Stand Dez 2021). 

 

Auf das Risiko weiterer Kostensteigerungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der 

Ukraine und der aktuellen Entwicklung in der Bauwirtschaft wurde in der Begründung 

hingewiesen.  

 

Der nicht refinanzierte städtische Aufwand ist im Mai 2022, Stand zur BV 138/2022 (siehe 

Anlage 1) unter Berücksichtigung von Investitionshöhe und Zuschüssen auf ca. (minus) 560 

Tsd. Euro festzustellen.  

 

Im Zeitraum von Mai 2022 bis Oktober 2023 wurden die Entwurfsplanung in Bezug auf die 

technischen Änderungen zur Kosteneinsparung angepasst. Eine aktuelle 

Kostenberechnung hierzu liegt vor.  

 

Die Gesamtsituation stellt sich zum Oktober 2023 wie folgt dar:  

 

 
 

Hierbei ist eine Begrenzung der Kosten für die Außenanlagen auf 2,5 Mio. € (brutto, incl. 

Nebenkosten, Planung, usw.) berücksichtigt. Dies ist durch Einsparungen zu realisieren. 

Die aktuelle Kostenberechnung Stand April 2023 beträgt ca. 4,6 Mio. Euro.  

 

 

Anlage 1 BV xxx/2023 TWWP

Mai 2022 

Vorlage 

138/2022

Stand 

11.10.2023

Stand 

11.10.2023

Mio. € Mio. € Mio. €

Einsparunters. 

Mehrkosten 

270 Tsd. €

Reduzierung 1 

Geschoss, ohne 

3. Mieter

Wettbewerb 

plus Dritter 

Mieter 

Gesamtbaukosten Hochbau inkl. Baunebenkosten (neu:

nach Einsparungen)
19,97 24,71 25,90

Baukosten Bootshaus 0,6 1,04 1,04

Baukosten Außenanlagen 4,06 2,50 2,50

Gesamtinvestitionsvolumen 24,63 28,25 29,44

Zuschüsse 9,15 19,15 19,15

Jährlicher Gesamtaufwand Stadt Wilhelmshaven -557.860 € -504.660 € -450.060 €

€/a €/a €/a

Anlage 1 BV 337/2023 TWWP 



  

Details und der Verlauf in Verbindung mit den Beschlüssen seit 2020 sind der Anlage 1 zu 

entnehmen.  

 

Wesentliche Änderungen im Projektverlauf sind:  

 

- erhebliche Kostensteigerungen im zeitlichen Verlauf und unter Berücksichtigung 

konjunktureller und krisenbedingter Aspekte 

- ein Entfall der Städtebauförderung für die Außenanlagen  

- eine zusätzliche Bundesförderung in Höhe von 10,0 Mio. Euro  

- eine optimierte Flächenausnutzung über einen dritten Mieter  

 

Unter Berücksichtigung vorgenannter Änderungen reduziert sich der jährliche 

Gesamtaufwand für die Stadt Wilhelmshaven von ca. 560 Tsd. Euro auf ca. 450 Tsd. Euro 

jährlich.  

 

Ein Risiko von Kostensteigerungen besteht weiterhin und ist nach dem derzeitigen 

Planungsstand mit ca. 15 % zu benennen.  

 

Mittelbare positive Aspekte für die Stadt Wilhelmshaven sind nicht monetär bewertet. Hier 

sind beispielsweise zu nennen: Standortstärkung, neue internationale Dienststelle Wadden 

Sea Worls Heritage Partnership Center (WSWH PC), die gemeinsam mit dem bereits in 

Wilhelmshaven beheimateten Gemeinsamen Wattenmeersekretariat (CWWS) den zweiten 

Mieter stellt, Architektonisches Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft, touristische Aspekte, 

usw.  

 

Unter vorgenannten Aspekten empfiehlt die Verwaltung eine Fortführung des Projektes, 

auch wenn weitere Risiken bestehen. Empfohlen wird die Variante Wettbewerbsentwurf 

(ohne Reduzierung einer Etage) mit Drittem Mieter.  

 

Die nationale Bedeutung des Projektes wird durch die hohe Förderung des Projektes von 

über 60 % deutlich. Die Fortführung des Projektes sollte von folgenden Bedingungen 

abhängig sein:  

 

a. das Vorliegen der schriftlichen Fördermittelbescheide bzw. –zusagen für die 

Fördermittel Bund 

b. das Vorliegen verbindlicher Vorverträge der Mieter Nationalparkverwaltung 

Niedersächsisches Wattenmeer (NLPV), Common Wadden Sea Secretary 

(CWWS) und eines Dritten Mieters für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren 

c. eine Anpassung der Planung für die Außenanlagen auf einen 

Gesamtkostenrahmen (inklusive Nebenkosten) von 2,5 Mio. Euro  

 

Bei einem Projektstopp bzw. einem Abbruch des Projektes sind für die Stadt 

Wilhelmshaven bisher nicht refinanzierbare Aufwendungen in Höhe von ca. 3,35 Mio. Euro 

entstanden, die sich aus bestehenden Vertragsverhältnissen auf ca. 4,1 Mio. Euro erhöhen 

werden. 



Finanzielle Auswirkungen  

x ja 

 

1. Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr veranschlagt: 

x ja  

 2.650.000 Euro 

_______ / _111701 Teilhaushalt / Produkt 

 _______ / _______ Ertrags- / Aufwandskonto 

_______ / 787111 Einzahlungs- / Auszahlungskonto 

 

2. Auswirkungen auf die Folgejahre 

x ja (Mehrkosten von 1,825 Mio € werden im Wirtschaftsplan 2024 aufgenommen)  

 

Personelle Auswirkungen 

x nein 

 

Beteiligte Fachbereiche/Betriebe 

x Keine 

 

 



Anlage 1 BV 337/2023 TWWP

Mai 2022 

Vorlage 

138/2022

Stand 

11.10.2023

Stand 

11.10.2023

Mio. € Mio. € Mio. €
Einsparunters. 

Mehrkosten 

270 Tsd. €

Reduzierung 1 

Geschoss, 

ohne 3. Mieter

Wettbewerb 

plus Dritter 

Mieter 

Baukosten Hochbau inkl. Baunebenkosten (neu: nach

Einsparungen)
19,97 24,71 25,90

Baukosten Bootshaus 0,60 1,04 1,04

Baukosten Außenanlagen 4,06 2,50 2,50

Gesamtinvestitionsvolumen 24,63 28,25 29,44

Bundesmittel für die vermieteten Flächen 4,00 4,00 4,00

Städtebauförderung für die Gemeinbedarfsflächen 5,15 5,15 5,15

Fördermittel Außenanlagen 

Weitere avisierte Fördermittel

(max. 10 Mio. €)
10,00 10,00

Gesamtinvestitionsförderung 9,15 19,15 19,15

Ausgaben 24,63 28,25 29,44

Einnahmen 9,15 19,15 19,15

Kreditaufnahme 15,48 9,10 10,29

AfA (Hochbaukosten) 228.600 € 286.100 € 299.300 €

kalk. Zinsen (2,33 %) inkl. Außenanlagen 180.300 € 106.000 € 119.900 €

Bauunterhaltung Hochbau 246.800 € 309.000 € 323.300 €

Bewirtschaftungskosten Gemeinbedarf Nutzer/Stadt 90.660 € 90.660 € 90.660 €
Bewirtschaftungskosten Flächen Level 1 + 2 (Stadt)

Aufwand Außenanlagen (Zinsen, AfA, Pflege, usw.) 253.000 € 175.000 € 175.000 €
Aufwendungen 999.360 € 966.760 € 1.008.160 €

Auflösung Sonderposten 101.700 € 212.800 € 212.800 €
NLPV 168.000 € 171.300 € 171.300 €
CWWS 62.900 € 78.000 € 78.000 €
Fläche dritter Mieter 108.900 € 96.000 €

Einnahmen 441.500 € 462.100 € 558.100 €

Jährlicher Gesamtaufwand Stadt Wilhelmshaven -557.860 € -504.660 € -450.060 €

€/a €/a €/a

5. Einnahmen 

1. Investitionen 

2.   Investitionsfördermittel

3.   Kreditaufnahme

4.   Laufende jährliche Aufwendungen 



 

 

 

 

 

 

 Vorlagen-Nr. 268/2023 
 

 
  

 

 

 

 

Fachbereich: 

Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven Wilhelmshaven, 14.09.2023 

 

 

Beschlussvorlage an den RAT 
 

 

TOP: Herrichtung der Ebertstr. 96 zur Erweiterung der GS Rheinstraße mit 

          einer Ganztagsgrundschule durch einen Investor 

 

 

 

Beratungsfolge Sitzungstag 

 

Abstimmung 

Betriebsausschuss Eigenbetrieb 

Grundstücke und Gebäude der Stadt 

Wilhelmshaven 

05.10.2023 Ja Nein Enth. 

   

 

 

Schulausschuss 

 

 

05.10.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, 

Tourismus und Häfen 

 

09.10.2023 

27.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

 

Verwaltungsausschuss 

 

09.10.2023 

27.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

 

Rat 

 

11.10.2023 

29.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

 

öffentlich  X 

nichtöffentlich  



 

Beschlussvorschlag: 

 
Das Objekt Ebertstr. 96 wird zum Zweck der Erweiterung der GS Rheinstraße zu einer 

Ganztagsschule durch einen privaten Investor angeboten. 

Die Ausschreibung erfolgt nach Freigabe des Raumprogrammes durch das Dezernat II. 

 

Parallel prüft GGS, ob eine Anmietung von Räumlichkeiten für eine voraussichtlich 

fünfjährige Zwischenlösung für die Musikschule wirtschaftlich darstellbar ist. 

 

In diesem Fall könnte die Umsetzung der Herrichtung Ebertstraße in Eigenerledigung 

zeitlich vor die Herrichtung des Mühlenweges 61 zur Musikschule gezogen werden. 

 

Der Rat entscheidet abschließend, sobald die Ausschreibungsergebnisse zur Ebertstr. 96 

und zu möglichen Anmietungen vorliegen. Die im Wirtschaftsplan GGS eingestellten Mittel 

für den Mühlenweg 61 könnten ggfs. innerhalb des Gesamtbudgets GGS verschoben 

werden. 

 

(ergänzt auf Antrag der SPD-Fraktion im Rat am 29.11.2023) 

 

 

 

 

gez.              gez.   gez. 

 

Menke 

Technischer 

Betriebsleiter 

Sichtvermerk 

Feist 

Oberbürgermeister 

Marušiċ 

Stadtbaurat 

 

 

  



 

Begründung: 

 
Gemäß dem Ratsbeschluss 115/2023 erfolgte die Beauftragung eines Steuerberaters zur 

Darstellung, wie eine private Investition in das Objekt Ebertstr. 96 aufgrund des 

Denkmalschutzes zu steuerlichen Vorteilen und damit zu einer wirtschaftlicheren 

Umsetzung führen könnte. Die Prüfung ergab, dass bei einer Umsetzung als PPP-Modell 

(hier: Leasingmodell) ein privater Investor unter Annahme optimaler Konditionen einen 

steuerlichen Vorteil von bis zu 2,25 Mio. € innerhalb von zwölf Jahren erzielen kann. 

Es ist beabsichtigt, das Objekt, welches aktuell insgesamt einen Buchwert von rd.     

550.000 € aufweist, mit einem Gebot von 700.000 € auszuschreiben. Ein höherer 

Verkaufspreis würde sich negativ auf die zu zahlende Miete auswirken und die Stadt 

Wilhelmshaven somit finanziell belasten. Die Bieter müssen im Angebot die anfallende 

Miete sowie den optional nach 12 Jahren anfallenden Rückkaufpreis beziffern. Die bereits 

erstellten Planunterlagen fließen in das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung mit 

ein. Daraus ergibt sich für den Investor die Verpflichtung, Investitionen von rd. 5,25 Mio. € 

zu tätigen.  

Die detaillierten Rahmenbedingungen der Ausschreibung werden nach diesem 

Grundsatzbeschluss mit der Zentralen Vergabestelle geklärt.  

Aufgrund interner Annahmen wurde durch GGS eine Vergleichsberechnung aufgrund der 

Kapitalwertmethode durchgeführt. Diese hat ergeben, dass mit realistischen Annahmen zu 

Miete und Rückkaufpreis die Wirtschaftlichkeit für die Umsetzung durch das genannte 

Leasingmodell gegeben ist.  

Das Vorhaben wird durch die Kämmerei parallel mit der Kommunalaufsicht 

vorbesprochen, da es sich um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft gem. § 120 Abs. 6 

NKomVG handelt, welches einer gesonderten Genehmigung bedarf. 

Die Ausschreibung erfolgt erst nach der Freigabe des Raumprogrammes durch das 

Dezernat II. Von dort aus wird aktuell die Schulentwicklungsplanung betreut. 

Dabei sind die Erkenntnisse der Schulentwicklungsplanung für den Ganztag an der GS 

Rheinstraße zu berücksichtigen. 

 

  



Finanzielle Auswirkungen  

X nein 

 

2. Auswirkungen auf die Folgejahre 

X nein 

 

 

Personelle Auswirkungen 

X nein  

 

Beteiligte Fachbereiche/Betriebe 

X Keine 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Vorlagen-Nr. 371/2023 
 

 
  

 

 

 

 

 Wilhelmshaven, 29.11.2023 

Fachbereich:  

Grundstücke und Gebäude der Stadt Wilhelmshaven   

 

 

Beschlussvorlage an den RAT 
 

 

TOP: Ankauf Fläche Ebert-/Virchow-/Rheinstraße 

 

 

 

Beratungsfolge Sitzungstag 

 

Abstimmung 

 

Verwaltungsausschuss 

 

27.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

Rat 

 

29.11.2023 

Ja Nein Enth. 

   

Betriebsausschuss Eigenbetrieb 

Grundstücke und Gebäude der Stadt 

Wilhelmshaven 

 

 

07.12.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

Verwaltungsausschuss 

 

18.12.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

Rat 

 

20.12.2023 

Ja Nein Enth. 

   

 

 

öffentlich  X 

nichtöffentlich  
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